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gehen und die Militärverwaltung einen Teil der Kosten einholen, ohne dass 
jemand darunter zu leiden hätte.

Es sei noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Bekanntlich unterhält der 
Bund für den Krieg und andere kritische Fälle eine nicht zinstragende Goldreser
ve. Bei einer Mobilmachung wird sofort ein erheblicher Teil dieser Reserve zum 
Ankauf von Getreide verwendet werden müssen und erfahrungsgemäss müssen 
gerade unter solchen Umständen sehr hohe Preise bezahlt werden, wenn über
haupt Getreide in nützlicher Frist käuflich und erhältlich ist. Es erscheint daher 
viel vorteilhafter, der Bund lege an Stelle des Geldes Getreide als Kriegsreserve 
hin, dann braucht er nötigenfalls nicht erst zu teuren Preisen zu kaufen. Die 
Überlegung rechtfertigt auch die Behauptung, der Bund habe eigentlich für seine 
Getreidevorräte nicht mit einem Zinsverluste zu rechnen, so wenig als jemand 
den Einfall haben wird, bei den übrigen Kriegsvorräten (Munition, Bewaffnung, 
Ausrüstung, Bekleidung, Korpsmaterial, Pferde etc. etc.) von einer Verzinsung 
oder einem Zinsverluste zu reden. Die Getreidevorräte sind nichts anderes als 
Kriegsmaterial, das wie anderes Material oder wie andere Kulturwerte bezahlt, 
amortisiert und verrechnet ist, mit dem grossen Vorteile, nicht wie jenes nach 
Jahr und Tag den Marktwert teilweise oder ganz zu verlieren. Dies zugegeben, so 
hat der Bund bei eigenen Vorräten mit viel kleineren Kosten zu rechnen, als 
wenn die Vorräte der Müllerei oder dem Handel Überbunden werden, da eben 
der Hauptausgabeposten, der Zinsverlust des Anlagekapitals, dahinfällt.

Wir kommen zum Schlüsse, es sei auf den Vorschlag des «Verband der 
Schweiz. Müller» nicht einzutreten, sondern es sei die Sicherung der Brotversor
gung von Land und Heer auf dem bisherigen Wege der eigenen Kriegsvorräte zu 
suchen und zu vervollständigen.
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Der Bundesrat an den österreichisch-ungarischen Gesandten in Bern,
C. von Heidler-Egeregg

S Bern, 3. April 1909

Der Schweizerische Bundesrat hat die Ehre, Eurer Excellenz in Beantwortung 
der geschätzten Note No. 15 vom 22. März1 abhin mitzuteilen, dass betreffend 
die in Genf sich aufhaltenden Serben daselbst eingehende Erhebungen angestellt 
worden sind. Diese haben ergeben, dass in Genf kein serbischer Club besteht 
und dass auch die in der erwähnten Note genannten zwei serbischen Staatsange
hörigen sich dort nicht aufhalten. Die Anzahl der in Genf wohnenden Serben ist 
nur eine ganz geringe; dieselben sind der Polizei wohlbekannt. Ihr Treiben, das 
bis anhin nichts Auffälliges gezeigt hat, wird aufmerksam beobachtet.

1. Als Annex abgedruckt.
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A N N E X

Der österreichisch-ungarische Gesandte in Bern, C. von Heidler-Egeregg, an den Bundespräsidenten 
und Vorsteher des Politischen Departementes, A . Deucher

Note Nr. 15. Strengst vertraulich Bern, 22. März 1909

Auf konfidentiellem Wege ist der k .u .k . Gesandtschaft die auf ihre Richtigkeit noch nicht geprüfte 
Nachricht zugekommen, dass es in Genf einen serbischen Klub «Srpsko ujedinjenje» gebe, welchem 
die H erren Ljuba Jovanovic und Dr. Stojanovic, gewesener Schüler der Belgrader Hochschule, 
vorstehen und der sich zur Aufgabe mache, die materiellen Mittel für eine Insurgierung Bosniens und 
der Hercegovina zu beschaffen, u. a. auch Bomben und Sprengstoffe, welche, da sie aus Serbien nicht 
eingeschmuggelt werden können, von Genf aus auf Umwegen an ihre Bestimmungen dirigiert werden.

In Chicago besteht ein Klub, der sich die Ausrüstung einer serbischen Freiwilligenlegion mit 
demselben Ziele zur Aufgabe mache, deren Kommandant Pero Gjorgevic sei.

Letzterer stehe mit dem Genfer serbischen Klub in brieflichem Verkehr, und es sollen sich 
demnächst die Legionäre in verschiedenen amerikanischen Häfen einschiffen, um in Genf mit Waffen 
und Bomben ausgerüstet zu werden.

Ich wäre Euer Excellenz sehr verbunden, wenn dieselben, da es sich im Falle des Zutreffens der 
vorerwähnten Informationen um eine Neutralitätsverletzung und Zuwiderhandeln gegen das Spreng
stoffgesetz handeln würde, etwa auf mündlichem Wege durch die Bundesanwaltschaft, jedenfalls in 
streng vertraulicher und unauffälliger Weise Nachforschungen einleiten könnten, ob ein solcher Klub 
in Genf existiert, von aus anderen Gegenden kommenden Serben aufgesucht wird und dessen 
Mitglieder sich im Besitze von Waffen, Sprengstoffen und Bomben befinden.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . de Claparède, 
an den Oberbauinspektor, A . von Morlot

S  Bern [sic], 7. April 1909

[ . . . ] '
Über die Gründe, welche die Reichsregierung veranlasst hat, unsere Note vom 

16. Februar 1908 nicht zu beantworten, möchte ich folgendes anführen:
Abgesehen davon, dass die in der beantragten Konferenz zu behandelnden 

verschiedenen Fragen wohl noch eine eingehende Prüfung erfordern, welche das 
Schweigen der Reichsregierung zum Teil erklärt, hat sich dieselbe im vorigen 
Sommer auf den Standpunkt gestellt, dass solange der Mehlstreit andauere, 
bezw. so lange die Möglichkeit eines Zollkrieges vorliege, sie eine Anzahl von 
Pendenzen, u. A. die Frage des Hüningerkanals, liegen lassen würde. Als ich 
mich im letzten Herbste von dem Herrn Bundespräsidenten verabschiedete, frug 
ich ihn unter Anderem ob er glaube, dass in Sachen unserer, einer Antwort noch

1. Der Gesandte spricht sich gegen eine direkte Beteiligung des Nordostschweizerischen Verbandes 
fü r  Schiffahrt Rhein-Bodensee in der Diskussion um die Schiffahrtsabgabe und die Aufnahm e der 
Schweiz in die Rheinschiffahrtsakte aus.
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